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In der Schweiz gibt es zu wenig

Spenderorgane. Die geltende

Zustimmungsregel hilft dage-

gen kaum, weil Angehörige

Verstorbener die Verantwor-

tung scheuen. Eine Initiative

will jeden zum Spender ma-

chen, der nicht widerspricht.

Die Ethikkommission des

Bundes findet beides unbe-

friedigend.

Um die Anzahl Organspen-

den zu erhöhen, sollen Perso-

nen gemäss dem Vorschlag der

Nationalen Ethikkommission

im Bereich der Humanmedizin

regelmässig aufgefordert wer-

den, sich mit dem Thema aus-

einanderzusetzen und anzuge-

ben, ob sie ihre Organe spen-

den wollen oder nicht.

Diese sogenannte Erklä-

rungsregelung, die eine klare

Erklärung des Spendewillens

beinhaltet, trage dem Selbstbe-

stimmungsrecht am besten

Rechnung. Es komme nämlich

seltener zu unklaren Fällen und

die Angehörigen würden ent-

lastet, schreibt die Kommission

in einer Mitteilung vom Mon-

tag. Die Ethikkommission ver-

glich für ihre Stellungnahme

verschiedene Modelle der Ein-

willigung in die Organspende.

In der Schweiz ist die Ent-

nahme von Organen nach dem

Tod nur mit Einwilligung zuläs-

sig. Bei dieser Zustimmungsre-

gelung dürfen Organe nur ent-

nommen werden, wenn die

verstorbene Person einer Spen-

de ausdrücklich zugestimmt

hat. Liegt keine Willensäusse-

rung vor, müssen die Angehöri-

gen entscheiden.

Unbefriedigender
Status quo

Laut der Kommission ist die heu-

tige Situation unbefriedigend.

Denn obwohl die Bevölkerung

der Organspende mehrheitlich

positiv gegenübersteht, äussern

nur wenige ihren Willen explizit.

Oft würden die Angehörigen die

Last der Entscheidung tragen

und möglicherweise deshalb

nicht genügend Organe zur Ver-

fügung stehen.

Die Organspende-Initiative,

die im Frühling zustande ge-

kommen ist, will das Problem

mit einer Widerspruchsrege-

lung lösen. Die Initiative ver-

langt, dass jede Person Organ-

spender wird, die sich nicht zu

Lebzeiten dagegen ausgespro-

chen hat.

Bei der Widerspruchsrege-

lung sieht die Ethikkommission

den Schutz der Persönlichkeits-

rechte der Verstorbenen in Ge-

fahr. Deshalb hat sich die Ethik-

kommission für ein drittes Mo-

dell entschieden: Das Erklä-

rungsmodell. Personen sollen

regelmässig aufgefordert wer-

den, sich mit dem Thema der

Organspende zu beschäftigen

und allenfalls zu einer Erklä-

rung verpflichtet werden. Die

konkrete Ausgestaltung der Re-

gelung muss laut Kommission

noch diskutiert werden.

Mehr Spendereinträge
erwartet

Die Kommission erhofft sich

von diesem Modell, dass die

grundsätzlich positive Einstel-

lung der Bevölkerung zur Or-

ganspende zu mehr Einträgen

in das Spenderegister führt.

Zudem glaubt sie, dass dieses

Modell am besten das Vertrau-

en der Bevölkerung in die Or-

ganspende fördert.

Abgewogen haben die Ethi-

ker in ihrer Empfehlung insbe-

sondere den Schutz von Leben

und Gesundheit, die Achtung

der Verstorbenen und ihrer An-

gehörigen, Autonomie, Altruis-

mus und Solidarität. (sda)

Umstrittene Organspende: Jetzt schaltet sich
die Ethikkommission des Bundes ein
Soll jeder zum Spender werden, der nicht widerspricht? Nein, finden die Bundes-Ethiker. Sie setzen auf Aufklärung.

In zu wenigen Portemonnaies: Die Organspendekarte. Bild: C. Beutler

22 zu 20: Der Entscheid im Früh-

ling war denkbar knapp. Mit nur

zwei Stimmen Unterschied lehn-

te der Ständerat einen indirekten

Gegenvorschlag zur Konzernver-

antwortungs-Initiative ab. Das

Volksbegehren verlangt, dass

Unternehmen für die Verletzung

von Umweltstandards oder

Menschenrechten im Ausland

haften – auch für ihre Tochterge-

sellschaften. Und dass eine

Pflicht zur Sorgfaltsprüfung ent-

lang der Lieferkette eingeführt

wird. Die Initiative wurde vor

drei Jahren eingereicht. Seither

wird intensiv darüber diskutiert,

ob das Parlament einen Gegen-

vorschlag auf Gesetzesebene

verabschieden soll. Oder nicht.

Die Geschichte hat schon viele

Wendungen genommen.

Die Befürworter eines Ge-

genvorschlages halten das Kern-

anliegen der Initiative für richtig.

Zudem wollen sie die Initianten

zum Rückzug des Volksbegeh-

rens bewegen. Damit könnte ei-

ne Volksabstimmung verhindert

werden. Denn dass der Abstim-

mungskampf für die Wirtschaft

ungemütlich würde, daran zwei-

felt niemand. Wie soll man sein

Nein begründen, wenn die Be-

fürworter Bilder von Kinderar-

beit oder Tierleichen in gelbver-

färbten Flüssen in Afrika zeigen?

Der Nationalrat hat sich

zweimal für einen Gegenvor-

schlag ausgesprochen, der Stän-

derat hat ihn im Frühling abge-

lehnt. Nun wird die kleine Kam-

mer Ende September nochmals

darüber befinden. Sagt sie ein

zweites Mal nein, ist der Gegen-

vorschlag vom Tisch und es

kommt 2020 zu einer Volksab-

stimmung.

Erwartet wird ein knapper Ent-

scheid. Nun geben die Intianten

ein Versprechen ab, das dem Ge-

genvorschlag zum Durchbruch

verhelfen könnte: Sie ziehen die

Initiative zurück, wenn der Vor-

schlag der vorberatenden Kom-

mission durchkommt. Damit

wird eines der Hauptargumente

der Gegner obsolet. Im Frühjahr

lautete der Tenor nämlich: Ein

Gegenvorschlag, den sowohl die

Initianten wie auch die Wirt-

schaftsverbände schlecht finden,

mache keinen Sinn.

Kommt dazu, dass die Kommis-

sion nochmals einen Schritt auf

die Wirtschaftsverbände zuge-

macht hat und den nationalrätli-

chen Gegenvorschlag verschärft

hat. Economiesuisse und Swiss-

holdings befürchten, dass hiesige

Unternehmen mit «erpresseri-

schen Klagen» eingedeckt wür-

den. Sie monieren, dass aus der

Pflicht zur Sorgfaltsprüfung, die

für die ganze Lieferkette gilt,

Haftungsansprüche abgeleitet

werden könnten. Um diese Be-

denken zu verwerfen, hat die

Rechtskommission des Stände-

rates nun explizit ausgeschlos-

sen, dass Konzerne für Verfeh-

lungen von Dritten haften. Zu-

dem müssen Geschädigte zu-

nächst eine Schlichtungsstelle

anrufen, bevor sie vor Gericht

eine Klage einreichen. Dadurch

soll die «internationale Klagein-

dustrie» ausgebremst werden,

vor der die Wirtschaftsverbände

warnen. Vorgesehen ist dafür der

Nationale Kontaktpunkt. Er ist

beim Staatssekretariat für Wirt-

schaft angegliedert und dient

schon heute als Schlichtungsstel-

le, wenn Verstösse von Schwei-

zer Unternehmen im Ausland

festgestellt werden.

Swissholdings lehnt die
Schlichtungsbehörde ab

Die Initianten sehen den Natio-

nalen Kontaktpunkt zwar kri-

tisch. Dennoch begrüssen sie

den Gegenvorschlag. «Um ei-

nen Kompromiss zu ermögli-

chen, sind wir bereit, nochmals

einen Schritt zu machen. Das

lässt eine rasche gesetzliche

Verbesserung zu, was für die

Menschen vor Ort zentral ist»,

sagt Dick Marty, Co-Präsident

des Initiativkomitees und frei-

sinniger Altständerat. Er ver-

weist darauf, dass «konstrukti-

ve Wirtschaftsverbände wie die

IG Detailhandel» bereit seien,

eine Lösung für ein reales Pro-

blem zu suchen. Tatsächlich ist

die Wirtschaft uneins. Nebst

der IG Detailhändel wird der

Gegenvorschlag auch von

Westschweizer Wirtschaftsver-

bänden unterstützt.

Swissholdings lehnt den

Gegenvorschlag trotz der neu-

en Einschränkungen ab. De-

nise Laufer sagt: «Bereits ein

solches Vorverfahren kann ein

Unternehmen schädigen, da es

verpflichtet wäre, umfangrei-

che Geschäftsgeheimnisse für

langwierige und kosteninten-

sive ‹Fishing Expeditions› of-

fenzulegen.» Laufer, die im

Beirat des Nationalen Kontakt-

punkt sitzt, warnt zudem, dass

die Verrechtlichung die heutige

Rolle als Lösungsinstanz für

konstruktive Streitbewältigung

gefährdet. Schliesslich bemän-

gelt sie, dass in der Diskussion

nebst der problematischen

Haftung die Folgen der Pflicht

zur Sorgfaltsprüfung zu wenig

diskutiert werden. Diese gelte

künftig für alle direkten und in-

direkten Zulieferer und Kun-

den: «Unsere Mitglieder haben

alleine bis zu 400 000 direkte

Lieferanten», sagt Laufer. Sie

kritisiert , dass dem Parlament

keine Abschätzung der Regu-

lierungsfolgekosten vorliegt.

Die Fronten sind also ver-

härtet. Am 26. September

kommt das Geschäft in den

Ständerat. Das Lobbying läuft

auf Hochtouren.

Die Initianten sind zum Rückzug bereit
Stimmt der Ständerat einem Gegenprojekt zur Konzern-Initiative zu? Der Entscheid wird eng. Nun machen die Initianten eine Konzession.

Doris Kleck

Nach drei Jahren Diskussion um die Konzern-Initiative kommt es nun im Ständerat zum Finale. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 10. Oktober 2016)

Nationalrat setzt weiter
auf Bio-Treibstoffe
Auf Erdgas, Flüssiggas und bio-

gene Treibstoffe sollen weiter-

hin Steuererleichterungen ge-

währt werden. Der Nationalrat

hat sich dafür ausgesprochen,

die geltenden Regeln zu verlän-

gern. Umstritten war, ob der

Rat darüber hinaus Massnah-

men zum Klimaschutz be-

schliessen sollte. Er beschränk-

te sich am Ende darauf, die För-

derung der umweltschonenden

Treibstoffe zu verlängern, die

Ende Juni 2020 ausläuft. (sda)

Ständerat beharrt auf
Regeln für Lobbyisten
Der Ständerat will weiterhin

neue Regeln schaffen für

transparenteres Lobbying un-

ter der Bundeshauskuppel. Er

hat am Montag einem entspre-

chenden Gesetzesentwurf zum

zweiten Mal zugestimmt – mit

29 zu 9 Stimmen. Die kleine

Kammer hatte bereits im De-

zember entschieden, dass In-

teressenvertreter, die mittels

Badge eines Parlamentsmit-

glieds Zutritt zum Bundeshaus

möchten, ihre Auftraggeber

und ihre Mandate in einem öf-

fentlichen Register einzutra-

gen hätten. (sda)

Nachrichten


